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Ausf er t ig ung f ür die Fa k ultä t f ür Ingenieur- und Wir tscha f tsw issenscha f ten 

Merkblatt zur Unterzeichnung durch die Doktorandinnen und 

Doktoranden der TU Clausthal 

B etr if f t : Or dnung  zu den R eg eln zur  Sicher ung  g uter  w issenscha f tlicher  

P r a xis und Ver f a hr en bei Ver da cht  a uf  w issenscha f tliches Fehlver ha lten 

f ür  die T U Cla ustha l vom  26. Apr il 2022. 

für : 

(Name, Vorname) 

1. Gr undpr inzipien

Die Doktorandinnen und Doktoranden der TU Clausthal haben die Regeln guter

wissenschaftlicher Praxis zu beachten. Danach ist jede an der TU Clausthal

wissenschaftlich tätige Person insbesondere verpflichtet:

- lege artis zu arbeiten unter Beachtung der geltenden ethischen und juristischen Vor- 

gaben,

- Resultate zu dokumentieren und diese zehn Jahre aufzubewahren,

- Ergebnisse konsequent und selbstkritisch zu überprüfen,

- strikte Ehrlichkeit im Hinblick auf Beiträge anderer Personen zu wahren,

- Verantwortung für den Inhalt der Publikationen zu übernehmen (Ausschluss von

Ehrenautorschaften),

- den wissenschaftlichen Nachwuchs wissenschaftlich korrekt und verantwortungs- 

voll anzuleiten und zu betreuen,

2. Wissenschaf tliches Fehlver halten

Die TU Clausthal geht jedem konkreten Verdacht auf wissenschaftliches Fehlverhalten

nach. Rechtliches Gehör wird gewährt.

Wissenschaftliches Fehlverhalten liegt insbesondere vor, wenn jemand in einem wis- 

senschaftserheblichen Zusammenhang und vorsätzlich oder grob fahrlässig

- Falschangaben macht,

- geistiges Eigentum anderer verletzt,

- die Forschungstätigkeit anderer behindert,
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- als Gutachter*in oder Betreuer*in einen Vertrauensbruch begeht oder 

- die anerkannten Regeln der Autorschaft verletzt. 

 
Wissenschaftliches Fehlverhalten kann auch dann vorliegen, wenn jemand die Mitver- 

antwortung für das Fehlverhalten anderer trägt, beispielsweise durch die Mitautor- 

schaft an Veröffentlichungen, die nicht guter wissenschaftlicher Praxis entsprechen, 

bei Mitwissen von Fälschungen oder bei grober Vernachlässigung der Aufsichtspflicht. 

 
3. Om budsper son und Ver f a hr en bei Ver da cht  a uf  w issenschaf tliches Fehl - 

ver halten 

Bei Verdacht auf wissenschaftliches Fehlverhalten können sich Mitglieder (§ 16 Abs. 1 

NHG) und Angehörige (§ 16 Abs. 4 NHG) der TU Clausthal an die Ombudsperson des 

Senats, an die zuständige Kommission der TU Clausthal5 oder an das zuständige Präsi- 

diumsmitglied6 wenden. 

 
Zusätzlich kann sich die informierende Person an das externe Gremium Ombudsperson 

für die Wissenschaft7 als unabhängige Instanz wenden. 

 
Zusätzlich zu vorstehenden Ziffern 1 bis 3 wurde die Ordnung zu den Regeln zur Siche- 

rung guter wissenschaftlicher Praxis und Verfahren bei Verdacht auf wissenschaftliches 

Fehlverhalten für die TU Clausthal nebst Anlage 1 (anerkannte Regeln der Autorschaft 

- Begründung, Pflichten) sowie Anlage 2 (Auflistung von möglichen Konsequenzen bei 

wissenschaftlichem Fehlverhalten nach den geltenden Rechtsvorschriften) mit dem 

Hinweis übergeben, dass alle Fälle wissenschaftlichen Fehlverhaltens durch die TU 

Clausthal konsequent verfolgt werden. 

 
Mit m einer  Unter schr if t  bestä tig e ich, die vor gena nnte Or dnung  zu den 

R eg eln zur  Sicher ung  g uter  w issenscha f tlicher  P r a xis und Ver f a hr en bei 

Ver da cht  a uf  w issenscha f tliches Fehlver ha lten f ür  die T U Cla ustha l nebst 

Anla g en 1 und 2 er ha lten und inha ltlich zur  K enntnis g enom m en zu 

ha ben. Die Einha ltung  dieser  R egeln w ir d m it  m einer  Unter schr if t  

ver sicher t. 

 

 

 
Clausthal-Zellerfeld, den 

 

 

Unterschrift 
 

 

 

 

 

 

 

5 https://www.tu-clausthal.de/universitaet/leitung-verwaltung/gremien  
6 https://www.tu-clausthal.de/universitaet/leitung-verwaltung/praesidium  
7 https://ombudsman-fuer-die-wissenschaft.de/ 

https://www.tu-clausthal.de/universitaet/leitung-verwaltung/gremien
https://www.tu-clausthal.de/universitaet/leitung-verwaltung/praesidium
https://ombudsman-fuer-die-wissenschaft.de/

